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Profi-Tipps von Gisela Fritsche und ihrem Team

Unsere impuls-Winterausgabe wid-
met sich echten Steuerklassikern. 
Auf Seite 2 haben wir wichtige Ände-
rungen bei den beliebtesten Steuer-
Absetzposten zusammengefasst – 
angefangen vom Arbeitszimmer bis 
hin zu den Kinderbetreuungskosten. 
Ebenfalls ein Klassiker zur Weih-
nachtszeit sind mildtätige Gaben. 
Wie Sie  steuerlich damit umgehen, 
erfahren Sie auf Seite 4.

Ein weiterer Schwerpunkt diesmal 
sind Familienunternehmen. Hier gibt 
es einige Besonderheiten bei Steuer 
und Sozialversicherung.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Lesen, ein schönes und besinnliches 
Weihnachtsfest und einen motivier-
ten Start im neuen Jahr. 

Was Sie vor dem 31.12.2011 noch tun 
können, um Steuern zu sparen:

●● Nutzen Sie den Gewinnfreibetrag! Er 
beträgt 13 % vom Gewinn und betrifft 
alle natürlichen Personen mit betriebli-
chen Einkünften. Bis 30.000 € Gewinn 
müssen Sie nicht aktiv werden. Wer 
darüber hinaus noch Steuern sparen 
will, muss aber vor Neujahr investie-
ren (Wertpapiere bis Mitte Dezember). 
Sprechen Sie mit Ihrer Bank oder Ih-
rem Ver mögensberater über geeignete 
Wertpapiere.

●● Wer noch heuer Anlagevermögen kauft, 
sollte auch auf die Inbetriebnahme 
achten. Dann steht noch eine Halbjah-
res-Abschreibung zu.

●● Einnahmen-Ausgaben-Rechner können 
durch genaue Planung der Zahlungen 

ihren Gewinn steuern: Betriebsaus-
gaben noch vor dem Jahreswechsel 
bezahlen, Vorauszahlungen für Finan-
zierung, Miete, Beratung usw. überle-
gen. Aber Achtung: Solche Ausgaben 
werden nur für das laufende und das 
nächste Jahr anerkannt. Gleiches gilt 
für Werbungskosten der Arbeitnehmer. 

●● Arbeitnehmerveranlagungen für 2006 
müssen bis spätestens 31.12.2011 
beim Finanzamt sein. Geben Sie den 
Tipp an Ihre Mitarbeiter weiter.

●● Sonderausgaben noch 2011 bezahlen: 
Topf-Sonderausgaben (Personenversi-
cherungen, Wohnraumschaffung und 
-sanierung), Kirchenbeitrag (Achtung: 
ab 2012 können Sie 400 € absetzen), 
Spenden (siehe Seite 4), Kinderbetreu-
ung (jetzt noch mehr absetzbar, siehe 
Seite 2).

Tipps für einen guten 
Steuerrutsch ins neue Jahr
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Sich freuen wie ein Schneemann – 
bald starten wir ins neue Jahr!
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F r a g e  &  a N t w o r t 

Wenn Sie  eine unternehmerische 
Tätigkeit beginnen, müssen Sie das 
innerhalb eines Monats an das Finanz-
amt mit dem amtlichen Formular Verf 
24 melden. Dieses Formular gilt für 
Einzelunternehmer; für Kapital- und 
Personengesellschaften gelten die 
Formulare Verf 15 und 16.

Neben den privaten Daten sind alle 
wesentlichen Daten zum Unter-
nehmen anzugeben. Das Finanzamt 
möchte auch den Beginn der Betriebs-
tätigkeit wissen und fragt nach der 
Eintragung im Firmenbuch sowie dem 
aktuellen Wirtschaftsjahr. Nur wenn 
das Unternehmen im Firmenbuch 
eingetragen ist, kann auch ein vom tat-
sächlichen Kalenderjahr abweichendes 
Wirtschaftsjahr gewählt werden.

Die Fragen nach dem voraussicht-
lichen Umsatz und Gewinn für die 
ersten beiden Jahre führen immer zu 
Denksportaufgaben für einen Jung-
unternehmer. Spätestens hier muss er 
sich Gedanken machen, wie die ersten 
zwei Jahre laufen sollen, und welchen 
Umsatz er tatsächlich erwarten kann.

Aus der Umsatzfrage ergibt sich, ob 
man „Kleinunternehmer“ (Jahres-
umsatz unter 30.000 €) ist und eine 
UID-Nummer erhält.

Auf Basis des geschätzten Gewinns 
ergibt sich eine Vorschreibung an 
Vorauszahlungen an Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer. 

Weitere Fragen sind, ob Dienstneh-
mer beschäftigt werden, ob ein stiller 
Gesellschafter beteiligt ist oder wei-
tere Steuern, wie etwa die Normver-
brauchsabgabe, anfallen.

Fragebogen 
Finanzamt: Was 
ist zu beachten?

Die Handysignatur ist die mobile Form 
der Bürgerkarte und wird im Moment 
von der Sozialversicherungsanstalt 
(SVA) und Mobilfunkanbietern speziell 
forciert. Sie können die Handysignatur 
einfach über FinanzOnline aktivieren, 
oder mittels einer bestehenden
Bürgerkarte, bei einer der Registrie-
rungsstellen (zB Kundenzentrum
der SVA) oder online unter
www.handy-signatur.at beantragen.

Derzeit stehen über 100 Bürgerkarten-
Anwendungen für Handysignatur-
besitzer bereit: beispielsweise das 
elektronische Postamt, Online-Banking, 
Online-Amtswege. Sie können auch 
Emails und PDFs digital signieren. Über 
das Portal der SVA etwa haben Sie Zugriff 
auf Ihre persönlichen Informationen, 
vom persönlichen Pensionskonto über 
Daten zur Krankenversicherung bis zum 
eigenen Versicherungszeitennachweis. 

Für Unternehmer ist der wesentliche 
Vorteil, dass bevollmächtigte Mitarbei-
ter die Handysignatur über ihr Privat- 
oder Firmenhandy einsetzen können 
und somit nicht pro Arbeitsplatz ein 
Kartenlesegerät notwendig ist.

Was ist eine 
Handysignatur? 
Was kann 
man damit 
machen?
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Strafen, bei denen das Fehlverhalten 
in den Rahmen der normalen Betriebs-
führung fällt, sind keine Betriebsaus-
gaben. Dieses Abzugsverbot besteht 
sogar dann, wenn die Bestrafung vom 
Verschulden unabhängig ist oder nur 
ein geringes Verschulden vorlag. Bis 
jetzt wurden zumindest Organmanda-
te für Entladen von Waren, irrtümli-
ches Falschparken auf Kundenpark-
platz oder für Parken in zweiter Spur 
als abzugsfähig anerkannt. 

Nicht absetzbar sind auch Zwangs- 
und Ordnungsstrafen oder Geldbußen 
bei Wettbewerbsrechtsverstößen. Im 
letzten Fall ist nur der Abschöpfungs-
teil absetzbar, wenn dieser gesondert 
im Strafurteil ausgewiesen ist.

Für den Verkürzungszuschlag (siehe 
Fiskurios) oder Diversionszahlungen 
besteht nach Ansicht der Finanz eben-
falls ein Abzugsverbot, obwohl beide 
keine Strafen sind. Daher ist dieses 
Abzugsverbot problematisch.

Absetzbar sind Konventionalstrafen, 
also echte Schadenersatzzahlungen. 

Zahlt der Dienstgeber Strafen seiner 
Dienstnehmer für deren dienstlichen 
Tätigkeiten (zB Überladung LKW), sind 
diese abzugsfähig. Beim Dienstneh-
mer liegen dafür jedoch zu versteuern-
de Lohnzahlungen vor.

Kann ich Strafen 
absetzen?
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In Familienunternehmen arbeiten oft 
mehrere Generationen zusammen oder 
die Ehe- bzw. Lebenspartner stehen 
gemeinsam im Geschäft. Den Partner 
trifft eine gesetzliche Beistandspflicht. 
Dafür muss man eine angemessene 
Vergütung bezahlen. Dass die Kinder 
mithelfen, ist auch eine familienrecht-
liche Verpflichtung. Sie bekommen oft 
wenig oder gar nichts bezahlt.

Sozialversicherung
Welche Möglichkeiten gibt es, für nahe 
Angehörige zu einer Sozialversicherung 
zu kommen, auch wenn sie gratis oder 
nur gegen geringfügige Bezahlung mit-
arbeiten? 

 l Mitversicherung in der Krankenversi-
cherung von Kindern und (Ehe-)Part-
nern. Für den Partner ohne Kinder oder 
Pflege fallen 3,4 % der Beitragsgrundla-
ge als Beitrag an. 

 l Pflichtversicherung für mitarbeitende 
Kinder, Enkel, Wahl- oder Stiefkinder 
ohne Entgelt, wenn sie über 17 Jahre 
alt sind und keine andere Erwerbstä-

tigkeit hauptberuflich ausüben. Sie 
sind dann kranken-, pensions- und 
unfallversichert bei der Gebietskran-
kenkasse, nicht aber arbeitslosenver-
sichert. Die Kosten betragen 225 € pro 
Monat. 

 l Geringfügige Beschäftigung mit ei-
nem Entgelt bis 376,26 € pro Monat. 
Hier fallen 1,4 % Unfallversicherung, 
1,53 % Mitarbeitervorsorgekasse sowie 
in bestimmten Fällen 16,4 % pauscha-
le Dienstgeberabgabe und rund 7,9 % 
Lohnnebenkosten an. 

 l Echtes oder freies Dienstverhältnis mit 
vollem Versicherungsschutz und Versi-
cherungsbeiträgen.

 l Gesellschafter einer OG oder Komple-
mentäre einer KG mit Gewerbeschein 
sind voll pflichtversichert bei der Sozi-
alversicherung der gewerblichen Wirt-
schaft (SVA). Kommanditisten sind, 
sofern sie kein Dienstverhältnis haben, 
ebenfalls bei der SVA pflichtversichert. 

(Werte 2012)

Steuer
Die Mitarbeit im Rahmen eines Dienst-
verhältnisses eines nahen Angehörigen 
hat häufig den Zweck, dass für jedes Fa-
milienmitglied die unteren Steuersätze 
ausgenutzt werden. Daher prüft die Fi-
nanz bei einer Betriebsprüfung genau, 
ob Verträge unter nahen Angehörigen 
lediglich zum Steuersparen geschlossen 
wurden oder ob tatsächlich vergleichbar 
mitgearbeitet wird. Damit die Bezahlung 
als Betriebsausgabe anerkannt wird, 
müssen diese Kriterien erfüllt sein: 

 l Publizität: Die Vereinbarung muss 
nach außen ausreichend zum Aus-
druck kommen. Verträge daher schrift-
lich abschließen. 

 l Inhalt: Es müssen alle wesentlichen 
Punkte der Vereinbarung dokumen-
tiert werden. Bei einem Dienstvertrag 
sollten Angaben über Tätigkeit, Wo-
chenstunden, Arbeitszeiten, Dienstort, 
Entgelt, Überstundenregelung nicht 
fehlen. 

 l Fremdvergleich: Wäre der Vertrag mit 
einem Fremden unter den selben Be-
dingungen geschlossen worden? Als 
Orientierung dient der Kollektivvertrag 
und die Übung im Betrieb.

Steuersätze ausnutzen
Die Mitarbeit eines nahen Angehörigen wird steuerlich 
immer sehr genau unter die Lupe genommen.

Fa m i l i e N u N t e r N e h m e N

Familienunternehmen
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Tipp: Kommanditist
Eine flexible Form der Mitarbeit 
für Angehörige bietet die Stellung 
als Kommanditist. Je nach Vertrags-
gestaltung kann man ein echtes 
Dienstverhältnis abschließen oder 
man ist neuer Selbstständiger. Als 
echter Dienstnehmer fallen hier 
keine Lohnnebenkosten an. 

Tipp: 
Ein geringfügig Beschäftigter ohne 
Pflichtversicherung kann um rund 
53 € pro Monat eine freiwillige 
Kranken- und Pensionsversiche-
rung bei der Gebietskrankenkasse 
abschließen. 

Auch gärtnern 
kann man als 

Family-
Business!
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k u r z m e l d u N g e N

Steuerhäppchen

Buchtipp
Das Weltbild und das Menschenbild, 
die unserer Wirtschaft zugrunde lie-
gen, sind nicht mehr auf der Höhe der 
Zeit. Menschen und Märkte können 
nicht gemanagt werden. Niels Pflä-
ging definiert einen neuen Kodex der 
Führung, in dem Handlungsfreiheit, 
Selbstverantwortung, Transparenz, Teil-
habe, Teamwork und Ergebniskultur 
nicht Ausnahme, sondern Gesetz sind. 
Unternehmen werden auf diese Weise 
schnell, anpassungsfähig und über-
durchschnittlich erfolgreich. Pfläging 
zeigt, was es für jeden Einzelnen und 
für das ganze Unternehmen bedeutet, 
wenn Verantwortung, Freiheit und Ge-
meinsamkeit wirklich gelebt werden, 
und wie dies gelingen kann.

Bilanz-Transfer 
an Banken

Schon seit 2009 können die von den 
Hausbanken abverlangten Jahresab-
schlüsse elektronisch versendet wer-
den. Unsere Kammer hat gemeinsam 
mit dem Bankensektor und namhaf-
ten Software-Herstellern eine einfach 
zu handhabende Lösung erarbeitet. 
Zahlreiche Bilanzprogramme erlauben 
quasi „auf  Knopfdruck“ den Versand 
an die Nationalbank, die als Drehschei-
be fungiert. Aber selbst die „händi-
sche“ Eingabe der Bilanzdaten gestal-
tet sich einfach. Für Vertraulichkeit ist 
gesorgt: der Anwender entscheidet, 
welche Bank die in einem individuellen 
Postfach bei der Nationalbank gespei-
cherten Bilanzdaten einsehen kann. 
Die Nationalbank selbst kann die Da-
ten nicht einsehen.
Großes Plus: man erhält eine umfang-
reiche Analyse seines Unternehmens 
samt Finanzrating und Branchenver-
gleich. Das Ganze funktioniert auch für 
Einnahmen-Ausgabenrechner. Bei In-
teresse fragen Sie uns. Informationen 
hiezu gibt es auf: 
www.oekb.at/bilanztransfer 

Die 12 neuen 
Gesetze der Führung,
Niels Pfläging,
Campus Verlag

Steuerlinks
www.awsg.at/downloads 

Jeder der schon einmal eine 
AWS-Förderung in Anspruch 
genommen hat, kennt das: 
Man sucht ständig die aktuel-
le Richtlinie und die Formulare 
für Antrag, Bericht und Abrech-
nung zum Förderprogramm. 
Sehr praktisch ist dafür diese 
Seite, die alle Dokumente über-
sichtlich zusammenfasst. 

1.000 Euro 
für Gründer

Mit dem Gründerscheck werden Un-
ternehmensgründer mit bis zu 1.000 € 
an Zuschuss bei Investitionen unter-
stützt. Der erste Schritt zur Förderung 
ist die Anmeldung auf der AWS-Home-
page. Danach darf investiert werden. 
Erfreulich: Seit 24.10.2011 darf die 
Registrierung bis zu zwei Monate nach 
Gründung erfolgen (bisher vor Grün-
dung notwendig). 
www.awsg.at/gruenderscheck 

Freiwillig Unfall 
versichert

Selbstständige können sich gegen Ar-
beitsunfälle und Berufskrankheiten 
zusätzlich absichern. Durch eine frei-
willige Höherversicherung – Kosten 
1. Stufe 98,35 € und 2. Stufe 147,74 € 
jährlich fallen auch die Rentenleistun-
gen bis fast zum Doppelten der ge-
setzlichen Renten aus. Eine detaillierte 
Information inkl. Rentenbeispielen fin-
den Sie auf www.auva.at > Leistungen 
> Versicherungsschutz > Selbstständige. 

Berufungszinsen
Ab 1.1.2012 gibt es auch Berufungs-
zinsen. Bis jetzt gab es ein einseitiges 
Zinsenrisiko bei Berufungen: Lässt 
man sich bei einer Berufung bis zu 
deren Erledigung die Steuernachforde-
rung „aussetzen“, schreibt das Finanz-
amt Aussetzungszinsen vor, wenn 
man die Berufung verliert.

Neu ist ab Jahresbeginn, dass man 
Zinsen vom Finanzamt bekommt, 
wenn bei einer Berufung trotzdem die 
Steuernachforderung eingezahlt wird. 
Wird die Berufung gewonnen, zahlt 
die Finanz die zuviel bezahlte Steuer 
mit Zinsen zurück.

Die Berufungszinsen sind genau so 
hoch wie die Aussetzungszinsen, also 
2 % über dem Basiszinssatz (aktuell: 
2,88 %).
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impuls wurde auf umweltfreundlichem Papier gedruckt. Es enthält mindestens 50 % 
FSC-zertifizierten Zellstoff. Die Produktion erfolgte mit Strom aus erneuerbaren  
Energie trägern unter Berücksichtigung der strengen Öko-Richtlinien von greenprint*. 
Die bei der Papier- und Druckproduktion entstandenen CO2-Emissionen wurden durch 
Erwerb von Gold Standard Zertifikaten neutralisiert.  
Der Beitrag fließt in ein vom WWF ausgewähltes Klima-
schutzprojekt in Indien.

i n t e r v i e w

Verkürzungszuschlag und  
„Geheimerlass“ 

Seit 2011 kann mit einer Nachzah-
lung aus einer Betriebsprüfung 
das Finanzstrafverfahren mit er-
ledigt werden, wenn die Nach-
zahlung  10.000 € pro Jahr oder 
33.000 € für den gesamten Prü-
fungszeitraum nicht übersteigt. 
Dafür gibt es einen Verkürzungs-
zuschlag (VKZ) von 10 %.
Der Gesetzgeber wollte damit 
entkriminalisieren. Das Finanz-
ministerium jedoch hat in einem 
„Geheimerlass“ umfangreich in-
terpretiert, wo der VKZ überall 
nicht gilt, obwohl diese Meinung 
im Gesetz nicht gedeckt ist. 
Eine weitere Kuriosität ergibt sich, 
wo das Finanzamt automatisch 
einen VKZ festsetzt und der Steu-
erpflichtige keinen Rechtsmittel-
verzicht für den VKZ abgibt. Dann 
ist der Zuschlag von Amts wegen 
aufzuheben.  ●

n a c h z a h l u n g

Verkürzung
Ein Geheimerlass besagt, wo 
kein Verkürzungszuschlag gilt.

Managementtheorie
Niels Pfläging hält Mitarbeiter für eigenmotiviert 
und Manager dadurch für überflüssig.

Wichtiger Steuertermin

Ziele werden 
maßlos 
überschätztkuriosFiskurios
impuls: Herr Pfläging, Sie propagieren 
das Ende des Managements. Es habe 
sich überlebt. Wie kommen Sie auf 
solch eine abstruse Idee?

Niels Pfläging: Nehmen wir ein norma-
les Unternehmen. Die meisten arbeiten 
nicht miteinander, sondern nebeneinander 
her. Mit Grenzen und mit Schnittstellen 
zu anderen Abteilungen. Deshalb müs-
sen sie von oben gemanagt werden. Aber 
was wäre, wenn der Buchhalter mit dem 
Einkäufer zusammen säße und sie sich 
miteinander absprechen müssten, um 
ihre jeweilige Arbeit erledigt zu kriegen? 
Dann müssten sie nicht mehr gemanagt 
werden, dann nähmen sie sich selbst und 
gegenseitig in die Pflicht.

Klingt recht theoretisch. 

Ist es aber nicht. Solche Teams oder „Un-
ternehmerische Zellen“ gibt es längst, 
beispielsweise bei der Handelskette dm-
drogerie markt. Jede Filiale dort bildet 
solch ein Team und organisiert sich selbst. 
Das funktioniert, weil solche Zellen anders 
aufgebaut sind als in hierarchischen Unter-
nehmen. Es geht nicht mehr darum, sich 
innerhalb von Abteilungsgrenzen zu bewe-

gen, sondern mit verschiedenen Rollen zu 
jonglieren. Das lässt sich schlecht in einer 
Organisationsmatrix darstellen, aber dar-
um geht es ja auch nicht. Sondern darum, 
dass es funktioniert.

Und was passiert ohne Befehl und Ge-
horsam?

Chaos und Anarchie brechen aus. Das 
glauben zumindest manche Chefs. Aber 
das ist Quatsch. Die Leute arbeiten, um 
ihr eigenes Potenzial zu entfalten, Men-
schen wollen zu etwas beitragen, was 
Sinn macht. Ein Unternehmen ande-
rerseits muss etwas leisten, um nicht 
unterzugehen. Das muss aber nicht von 
Managern gesteuert werden, das steuert 
schon der Markt. Es ist überhaupt nicht 
notwendig, Führung neu zu denken: Wir 
müssen einfach schärfer hinsehen, was 
wirklich funktioniert.  ●

Niels Pfläging
Autor und Management-
berater

> 31.12.2011: Ende der Aufbewahrungsfrist für Bücher und Aufzeichnungen des Jahres 2004. 

Folgende Unterlagen müssen aber weiterhin aufgehoben werden:
Alle Unterlagen, die in einem laufenden Verfahren vor Behörden oder Gerichten von Bedeutung sind. 
Unterlagen über Grundstücke sind 12 Jahre aufzubewahren, bei Mischnutzung sogar bis zu 22 Jahre.


